
geschätzt werden; es ist jedoch unter Beachtung aller 
angeführten objektiven und subjektiven Umstände der 
Tat nicht in so hohem Maße gesellschaftsgefährlich, daß 
die Anwendung des § 1 StEG abgelehnt und der Ange
klagte zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden müßte. 
Dabei ist darauf hinzuweisen, daß auch die bedingte 
Verurteilung eine ernste staatliche Strafmaßnahme ist. 
Aus den dargelegten Gründen hat das Kreisgericht das 
Gesetz durch Nichtanwendung des § 1 StEG verletzt, so 
daß das Urteil entsprechend dem Kassationsantrag im 
Strafausspruch aufzuheben und die Sache in diesem 
Umfang zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 
an das genannte Gericht zurückzuverweisen war (§ 312 
Abs. 2 StPO).

Zivilrecht
§§ 5, 511a ZPO.
Legt eine Prozeßpartei sowohl wegen der Entscheidung 
über die Klage als auch wegen der Entscheidung über 
die Widerklage Berufung ein, so werden die Werte der 
Gegenstände beider Klagen zusammengerechnet. Die 
Berufung ist zulässig, wenn der zusammengerechnete 
Wert 300 DM übersteigt.
Dagegen werden die Werte der Berufung und der An
schlußberufung nicht zusammengerechnet.
OG, Urt. vom 8. März 1962 — 2 Zz 2/62.

Der Verklagte bestellte im Februar 1959 bei der Klä
gerin Flachdraht, erhielt die Ware unfrei zugesandt 
und bezahlte für die Fracht 265,80 DM. Zwischen den 
Parteien entstanden Streitigkeiten über den Preis. Der 
Verklagte behauptete, er habe das Angebot von 
248 DM auf eine Tonne bezogen, während die Kläge
rin in ihrer Rechnung vom 5. März 1959 diesen Betrag 
für je einen Doppelzentner gefordert, also das Zehn
fache verlangt hatte. Die Parteien einigten sich darauf, 
daß der Verklagte die Ware zurückschickte, traten also 
vom Kaufvertrag zurück. Da der Verklagte die Sen
dung unfrei abfertigte, zahlte die Klägerin die Rück
fracht von 266,58 DM.

Nach Mahnverfahren hat die Klägerin die Zahlung 
dieses Betrages gefordert, der Verklagte dagegen 
Klagabweisung und widerklagend Verurteilung der 
Klägerin zur Zahlung von 265,80 DM nebst 4 v. H. 
Zinsen seit dem 1. November 1959 beantragt.
Er hat geltend gemacht, infolge der Uneinigkeit über 
den Preis sei überhaupt kein Kaufvertrag zustande 
gekommen. Überdies habe die Klägerin statt des ver
einbarten Flachdrahtes Federbandstahl geliefert.
Nach Beweisaufnahme über die Vorgänge beim Kauf
abschluß und den Unterschied von Flachdraht und 
Federbandstahl hat das Kreisgericht mit Urteil vom
9. November 1960 den Verklagten antragsmäßig ver
urteilt und die Widerklage abgewiesen. Er hätte er
kennen müssen, daß der geforderte Preis sich auf 
einen Doppelzentner bezog. Die Frage, ob Flachdraht 
und Federbandstahl sich voneinander unterscheiden, 
habe für den Rechtsstreit keine Bedeutung, da die 
Lieferung mustergetreu gewesen sei.
Gegen dieses Urteil hat der Verklagte Berufung ein
gelegt. Dieses Rechtsmittel hat das Bezirksgericht mit 
Beschluß vom 8. Februar 1961 als unzulässig verwor
fen, da die Berufungssumme von 300 DM nicht erreicht 
sei (§ 511 a ZPO), weil nach § 5 ZPO der Gegenstand 
der Klage und der der Widerklage nicht zusammen
gerechnet werden dürften.
Gegen diesen Beschluß richtet sich der Kassations
antrag des Präsidenten des Obersten Gerichts der 
Deutschen Demokratischen Republik. Er hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :

■Es ist allerdings richtig, daß bei der Bestimmung des 
-Streitwertes nach § 5 ZPO die Gegenstände der Klage 
und der Widerklage nicht zusammengerechnet werden,

im Gegensatz zu § 13 GKG, wonach die Gegenstände 
der beiden Klagen zusammenzurechnen sind, wenn 
Klage und Widerklage nicht denselben Streitgegenstand 
betreifen. Das hat die Folge, daß für eine Klage, 
deren Streitgegenstand einen geringeren Wert als 
3000 DM hat, das Kreisgericht in Prozessen, in denen 
eine Partei Träger gesellschaftlichen Eigentums ist, 
sachlich zuständig bleibt, auch wenn der Verklagte 
eine Widerklage wegen eines anderen Streitgegen
standes erhebt und der Wert der beiden zusammen
gerechneten Streitgegenstände den Betrag von 3000 DM 
überschreitet, während die Gerichtskosten, soweit die 
gebührenpflichtigen Handlungen sowohl die Klage als 
auch die Widerklage betreffen, nach dem zusammen
gerechneten Wert beider Streitgegenstände berechnet 
werden.

Die Vorschrift des § 5 ZPO kann aber nicht für die 
Berechnung des Beschwerdegegenstandes im Be
rufungsverfahren wörtlich angewandt werden, da von 
dessen Höhe nach § 511 a ZPO die Zulässigkeit des 
Rechtsmittels abhängt.

Falls und soweit eine Partei sowohl hinsichtlich der 
Klage als auch der wegen eines anderen Gegenstandes 
erhobenen Widerklage unterlegen ist, ist sie wegen 
beider Streitgegenstände beschwert. Legt sie gegen 
die ihr ungünstige Entscheidung in vollem Maße Be
rufung ein, so ist ihr Rechtsmittel also darauf gerich
tet, eine Abänderung des Urteils der ersten Instanz 
wegen beider Streitgegenstände zu erzielen.' Es han
delt sich also nicht mehr darum, daß ein Rechts
behelf — die Klage — von einer Partei und ein an
derer — die Widerklage — von der Gegenpartei geltend 
gemacht wird, sondern das einheitliche Rechtsmittel 
einer Partei geht über den Umfang der Klage hin
aus. Wird also beispielsweise der Verklagte zur Zah
lung von 250 DM verurteilt und seine auf einen ande
ren Gegenstand gerichtete Widerklage auf Zahlung 
von 150 DM abgewiesen, so geht, wenn er in vollem 
Umfange Berufung einlegt, diese dahin, daß das Ur
teil erster Instanz wegen eines Betrages von 400 DM 
geändert werden soll. Der Beschwerdegegenstand be
trägt dann 400 DM; die Berufung ist zulässig.

Dagegen ist § 5 ZPO, worauf hier hingewiesen sei, 
obwohl dies für den jetzt zu entscheidenden Fall keine 
Bedeutung hat, für die Berufungsinstanz sinngemäß 
dahin anzuwenden, daß der Streitgegenstand der Be
rufung und der Anschlußberufung nicht zusammen
gerechnet werden. Ist also der Verklagte in der ersten 
Instanz zur Zahlung von 250 DM verurteilt, ein weiter
gehender Klagantrag von 150 DM aber abgewiesen 
und legt nunmehr der Kläger Berufung und der 
Verklagte Anschlußberufung ein, so ist eine Zusam
menrechnung der Gegenstände der Berufungen der 
beiden Parteien nicht möglich. Infolgedessen sind Be
rufung und Anschlußberufung unzulässig.

Im vorliegenden Fall ist, da Klage und Widerklage 
verschiedene Gegenstände betreffen, im Rahmen des 
§ 511a ZPO die,Summe beider als Berufungsgegen
stand anzusehen. Die Berufung ist also zulässig. In
folgedessen muß der Verwerfungsbeschluß des Bezirks
gerichts aufgehoben und unter entsprechender Anwen
dung von § 565 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 14 
OGStG die Sache an das Bezirksgericht zurückverwie
sen werden, das, wenn der noch anzufordernde Kosten- 
vorschuß'rechtzeitig bezahlt wird, über die Berufung 
sachlich zu entscheiden hat.
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